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N i e d e r s c h r i f t  
 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kobern-Gondorf am Montag, dem 15.07.2019, um 19.30 Uhr im 
Sitzungsraum der Schlossberghalle 
 
Unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Michael Dötsch sind anwesend: 
der 1. Beigeordnete  Jörg Johann – zugl. Ratsmitglied 
der 2. Beigeordnete  Hartmund Hofer 
der 3. Beigeordnete  Paul Weber – zugl. Ratsmitglied 
die Ratsmitglieder:  Nicola Naunheim 
    Alexandra Dötsch 
    Wolfgang Naunheim 
    Hans Ramscheid 
    Martin Dötsch 
    Matthias Reif 
    Monika Mattern 
    Uwe Riehl 
    Sebastian Schwunn 
    Karlheinz Pistono 
    Daniel Hastenteufel 
    Klaus Frevel 
    Gracy Dahmke 
    Hermann-Josef Baecker 
    Frank Weber 
    Manfred Brod 
es fehlen 
die Ratsmitglieder:  Ingo Dominik, Maternus Dötsch 
 
außerdem ist anwesend: Frau Weber (vom Planungsbüro Faßbender & Weber, zu TOP 2 öT) und  

Michael Hilgert als Schriftführer und Beauftragter der Verbandsgemeinde 
Rhein-Mosel 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Ortsgemeinderates und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, 
dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist. Änderungen zu 
Niederschriften oder zur Tagesordnung werden nicht beantragt. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert der Vorsitzende Ratsmitglied Sebastian Schwunn nachträglich 
zum Geburtstag. Im Anschluss verpflichtet er Ratsmitglied Paul Weber durch Handschlag auf die gewissen-
hafte Erfüllung seiner Pflichten, die sich insbesondere aus den §§ 30 – 22 GemO ergeben. 
 
Tagesordnung: 
1. Ernennung eines weiteren Beigeordneten 
2. Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf: 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 

„Bergstraße“ 
a. Abwägungsbeschlüsse 
b. Verfahrensbeschlüsse 
c. Offenlagebeschluss 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe zur Entfernung des Eichenprozessionsspinners 
4. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Flur 33 
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Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Ernennung eines weiteren Beigeordneten 
 
Der Vorsitzende verliest die Urkunde und ernennt den in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 
24.06.2019 gewählten Herrn Paul Weber zum weiteren Beigeordneten der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf. 
 
 
TOP 2 Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf: 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplans „Bergstraße“ 
a. Abwägungsbeschlüsse 
b. Verfahrensbeschlüsse 
c. Offenlagebeschluss 

 
Zu diesem TOP begrüßt der Vorsitzende Frau Weber vom Planungsbüro Faßbender & Weber. 
 
Nach einer kurzen Einführung durch den Vorsitzenden gibt Karlheinz Pistono eine Stellungnahme zu den 
aus seiner Sicht notwendigen Regelungen im Bebauungsplan ab. Anschließend erläutert Frau Weber den 
aktuellen Planungsstand. Fragen der Ratsmitglieder werden durch sie und den Vorsitzenden beantwortet.  
 
 
a. Abwägungsbeschlüsse: 
 
In der Folge trägt sie die in der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnah-
men sowie die hierzu vom Planungsbüro empfohlenen Abwägungsbeschlüsse vor. Der Gemeinderat be-
schließt über die eingegangenen Stellungsnahmen im Einzelnen, wie folgt: 
  

 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 3 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 4 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 
 

 
 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 5 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 

 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 6 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 

 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 7 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 

 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 8 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 

 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 9 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 

 
 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 10 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 

 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 11 -  Legislaturperiode 2019 – 2024 

Sitzung 07/2019 

 
 

 
 
Karlheinz Pistono wiederholt seine eingangs schon vorgetragene Stellungnahme, die sich hauptsächlich auf 
die Platzierung der Bereiche für die Ver- und Entsorgung des Marktes bezieht. Frau Weber sagt hierzu, dass 
die Positionierung der Be- und Entladezonen nicht auf Ebene des Bebauungsplanes geregelt werden kann; 
informiert jedoch gleichzeitig, dass die aktuelle Planung die Einrichtung der Be- und Entladezonen zu 100% 
auf Privatgelände vorsieht. 
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b. Verfahrensbeschlüsse: 
Aufgrund der zuvor gefassten Abwägungsbeschlüsse wird die Planänderung im Regelverfahren nach 
dem Baugesetzbuch fortgeführt. Die Planänderung erfolgt als sogenannter vorzeitiger Bebauungsplan 
gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 BauGB. Städtebauliches Ziel bleibt die Errichtung eines großflächigen Einzel-
handelsmarktes mittels eines qualifizierten Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB. Die Planungsleis-
tungen sollen durch die Faßbender-Weber-Ingenieure PartnerGmbB erbracht werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig ja 
 

c. Offenlagebeschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Planentwurf um die zuvor gefassten Abwägungsbeschlüsse zu er-
gänzen und anschließend nach § 3 Abs. 2 BauGB einen Monat lang öffentlich auszulegen. Gleichzeitig 
sollen die Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig ja 

 
 
TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe zur Entfernung des Eichenprozessionsspinners 
 
Mit E-Mail vom 26.06.2019 hat der Ortsbürgermeister darüber informiert, dass eine kurzfristige Auftrags-
vergabe zur Entfernung des „Eichenprozessionsspinners“ an den Bäumen um die Grillhütte in Dreckenach 
notwendig ist. Die Auftragsvergabe über 7.973,00 € (brutto) an die Fa. treeval, Oberfell, erfolgte als Eilent-
scheidung. 
Der Ortsgemeinderat stimmt der Auftragsvergabe nachträglich zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig ja 
 
 
TOP 4 Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Flur 33 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass es sich vorliegend um eine Änderung des Bauantrages handelt, den der 
Ortsgemeinderat mit Entscheidung vom 20.08.2018 abgelehnt hat. Darüber hinaus informiert der Vorsit-
zende, dass die damalige Ablehnung der Ortsgemeinde durch die Kreisverwaltung ersetzt und der Bauan-
trag positiv beschieden wurde. Der Änderungsantrag sieht nunmehr die Herstellung der Lagerfläche für das 
Palettenlager in Asphalt vor (ursprünglich: wassergebundene Decke). 
 
Nach eingehender Beratung wird beschlossen, den Antrag zu vertagen. Zunächst soll geprüft werden, ob 
mit der geänderten Ausführung auch eine anderweitige Nutzung der Fläche möglich ist. Außerdem soll 
beim Abwasserwerk nachgefragt werden, ob das - durch die zusätzliche Flächenversiegelung – anfallende 
Niederschlagswasser problemlos in die bestehende Kanalisation aufgenommen werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig ja 
 
 
 
 
Nach kurzer Unterbrechung findet der nicht öffentliche Teil statt. 


